
 

 

 



 

 

Bestellungen sind zu richten an die Gemeindeverwaltung - Fachbereich I - Postfach 1251, 48303 Sen-

den, Tel. 02597/699-0 Abonnementpreis: Einzelexemplar: 1,00 €, jährlich 12,00 € oder kostenlos über 

das Internet: www.senden-westfalen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserschau an den Fließgewässern sonstiger 

Ordnung im Wasserverbandsgebiet 

 

 

 

 

 

http://www.senden-westfalen.de/


 

 

 

Präambel 

 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), in der zur Zeit der Ratssitzung geltenden Fassung, hat 

der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 05.11.2020 die folgende 12. Satzung 

zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Senden beschlossen: 

 

 

§ 1 

§ 3 Abs. 2, Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

"Der Bezirksausschuss hat 

 in Senden-Bösensell 11  stimmberechtigte Mitglieder, 

     davon 7 sachkundige Bürger/innen, 

    11  stimmberechtigte stellv. Mitglieder, 

     davon 8 sachkundige Bürger/innen. 

      

 

 

 

in Senden-Ottmarsbocholt  11  stimmberechtigte Mitglieder, 

      davon 5 sachkundige Bürger/innen, 

     11  stimmberechtigte stellv. Mitglieder, 

      davon 9 sachkundige Bürger/innen. 

       1 Mitglied mit beratender Stimme, 

      davon 1 sachkundige/n Bürger/in 

       1 stellvertretendes Mitglied mit beratender 

Stimme, 

      davon 1 sachkundige/n Bürger/in" 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 



 

 

 

Bekanntmachungsanordnung  

  

Die vorstehende Satzung vom 12.11.2020 zur 12. Änderung der Hauptsatzung  

der Gemeinde Senden vom 29.11.1999 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn,  

  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.  

  

  

48308 Senden, den 12.11.2020  

  

Der Bürgermeister 

 
Täger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Folgende Grabstätten sind vernachlässigt bzw. nicht ordnungsgemäß hergerichtet: 

 

Friedhof St. Laurentius 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

40  43 – 44 Antonius Delbeck 

 

 

Waldfriedhof: 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

II A 2 5 Gerhard Nettusch 

II A 5 10 Walter Chodura 

II C 1 11 Max Werner Müller 

Martha Müller 

 

Friedhof St. Urban: 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

I 5 8 Maria Bücker 

I 6 6 Anna Golla 

 

Die Nutzungsberechtigten sind nicht zu ermitteln. Sie werden hiermit öffentlich 

aufgefordert, den ordnungswidrigen Zustand zu beseitigen. 

Geschieht dies nicht bis zum 31.12.2020, wird das Grab gemäß § 35 Abs. 2 der 

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Senden ab-

geräumt und eingeebnet. 

 

 

Az.: III/873-10 

Senden, den 03.11.2020 

 
i.A. Vorspohl 

 

 



 

Nach § 15 Abs. 1, 5 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der 

Gemeinde Senden sind die Nutzungsrechte an nachfolgend aufgeführten Grab-

stätten abgelaufen. Die Nutzungsberechtigten sind nicht zu ermitteln. Es ist beab-

sichtigt, die Gräber nach dem 31.12.2020 abzuräumen, einzuebnen und für neue 

Bestattungen freizugeben. 

 

Friedhof St. Laurentius: 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

29  17-20 Josefine Brüning 

Heinrich Brüning 

37  37-38 Anton Röckener 

Ida Röckener 

47  79-80 Wanda Stanke 

Hermann Stanke 

 

Es besteht die Möglichkeit, die Nutzungsrechte für die o.g. Grabstätten wiederzu-

erwerben. Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, dies bei der Friedhofsver-

waltung zu beantragen. 

Falls eine Verlängerung nicht gewünscht wird, sind die Grabmale, Laternen und 

Pflanzen bis zum 31.12.2020 von den Grabstätten zu entfernen. 

 

 

Az.: III/873-10 

Senden, den 03.11.2020 

 
i.A. Vorspohl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wasserschau an den Fließgewässern sonstiger Ord-

nung im Wasserverbandsgebiet 
 

Wasserverband 

Amelsbüren-Hiltrup 

 

Der Wasserverband Amelsbüren - Hiltrup in Münster kündigt 

hiermit nach § 5 der Verbandssatzung vom 22.Februar 2012 die 

Durchführung der diesjährigen Wasserschau an den Gewässern 

im Verbandsgebiet an. 
 

Termin: 01.12.2020 09:00 Uhr 

 

Treffpunkt: Parkplatz Davertstraße in Amelsbüren  
 

Es wird besonders auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen 

zum Schutz vor Covid-19 hingewiesen.  

Das betrifft u.a. das Tragen einer Schutzmaske während der Au-

tofahrten, Abstand zu den Teilnehmern an der Gewässerschau, 

keine Hände geben usw. 
 

Die Gewässerschau endet ca. 12 Uhr ohne anschließende Zu-

sammenkunft. 
 

Münster, 18.10.2020 

 

gez. Aloys Mönninghoff 

Verbandsvorsteher 

 

 

 

 

 



 

 

 
In dem Monat Oktober 2020 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer bislang 
nicht ermittelt werden konnten: 
 

2 Damenfahrräder 

3 Herrenfahrräder 

1 Brille 

1 Schal 

1 Rucksack 

1 Umhängetasche 

1 Tasche mit Rückenorthese 

1 Rollator 

1 Hörgerät 

1 Katze  

diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30, 48308 
Senden geltend gemacht werden. 
  

 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Hörgerät 

diverse Schlüssel 

 

 

Senden, 16.11.2020 

 

i. A. Kienapfel 


